
 
 

Überprüfungs- und Gültigkeitsfristen  
 

Was wird überprüft? Weshalb (Rechtsgrundlage)? In welchen Abständen? 

Abgasmessung § 23 WheizKG 2015 2 Jahre (Gasfeuerstätten von 26 
kW bis unter 50 kW) 

Elektrische Anlage in der 
Ordination 

§ 9 ESV 2012 5 Jahre 

Feuerlöscher § 13 AStV 2 Jahre 

Klima- und Lüftungsanlagen § 13 AStV einmal jährlich, längstens alle 15 
Monate 

Medizinprodukte § 6 MPBV Prüfintervall gemäß 
Herstellerangaben. Liegt keine 
Angabe vor, ist das Intervall von 
einer fachlich geeigneten Person 
festzulegen (zwischen 6 und 36 
Monaten; bei Hochrisikogeräten 
zwischen 6 und 24 Monaten) 

Röntgeneinrichtungen § 61 StrSchG 2020 4 Jahre  

Konstanzprüfung § 20 MedStrSchV und  
ÖNORM S 5240-5 

mind. halbjährlich 
DVT: Prüfparameter Dosis 
zusätzlich mind. alle vier Jahre 

Therme § 8 MRG Je nach Prüfplakette von einer 
Fachkraft gekennzeichnet 
(meistens jährlich) 

Strahlenschutzfortbildung §§ 82 AllgStrSchV 2020 und 9 
MedStrSchV 

Mindestens 4 Stunden anerkannte 
Fortbildung in Intervallen von fünf 
Jahren, gilt auch für auch für 
ZAss//PAss, die Röntgen 
durchführen. Erstmaliger Nachweis 
für ZAss/PAss, bei Beschäftigung 
zum Zeitpunkt 06.02.2018 → Ende 
2023 

Strahlenschutzunterweisung 
 

§§ 85 AllgStrSchV 2020 Einmal jährlich und in Anlassfällen 
(z.B. nach Zwischenfällen) 

 

 

Abkürzungen: 

AStV  Arbeitsstättenverordnung 

AllgStrSchV Allgemeine Strahlenschutzverordnung 2020 

ESV   Elektroschutzverordnung 

MedStrSchV Medizinische Strahlenschutzverordnung 

MPBV  Medizinproduktebetreiberverordnung 

MRG  Mietrechtsgesetz 

StrSchG Strahlenschutzgesetz 2020 

WheizKG Wiener Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2015 

 

 
 
Diese Übersicht stellt eine unverbindliche Information der Landeszahnärztekammer für Wien dar. Medieninhaber und 

Herausgeber: Landeszahnärztekammer für Wien, Kohlmarkt 11/6, 1010 Wien, gesetzliche Interessenvertretung, vertreten durch 

die Präsidentin.  

 


